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Ausgangssituation und Ziel 1  
Ausgangssituation  und Ziel 

Die vorliegende Studie zur Ansteuerbarkeit von elektrischen Erzeugungs- und Ver-
brauchs-Einheiten besteht aus zwei Teilen: 

¶ Teil 1: Bestandsaufnahme der aktuell installierten Anlagen auf Basis der verfüg-
baren Informationen, 

¶ Teil 2: Vorausschau (ab Abschnitt 6) auf zukünftige Anlagen-Portfolios und 
ihre Ansteuerbarkeit, basierend auf heutigen Stammdaten und den Annahmen 
des Netzentwicklungsplans der Übertragungsnetzbetreiber. 

 

1.1 Ausgangssituation Teil 1 

 
Der Anteil erneuerbarer Energien (EE) am Bruttostromverbrauch soll bis 2030 auf min-
destens 80 % steigen. Der damit verbundene Wegfall von konventionellen Kraftwerken 
führt dazu, dass die von diesen Kraftwerken auch erbrachten Systemdienstleistungen 
zukünftig auf andere Weise bereitgestellt werden müssen. Hierbei werden nicht nur er-
neuerbare elektrische Erzeugungsanlagen (EZA), sondern auch Lasten und Speicher 
eine Rolle spielen. Um die Systemsicherheit in diesem zukünftigen Netz gewährleisten 
zu können, müssen bereits heute die notwendigen Vorgaben gemacht werden. Dazu 
zählt beispielsweise auch die Ansteuerbarkeit von EZA, Lasten und Speichern zur 
Wirkleistungsregelung. 
 
Es besteht Bedarf für eine ganzheitliche Betrachtung der Situation. Bisher existiert je-
doch kein Gutachten über die bereits ansteuerbaren EZA, Lasten und Speicher, das da-
bei hilft, Konzepte für zukünftig in Betrieb gehende Anlagen zu überprüfen, zu disku-
tieren und insbesondere an den Bedarf an ansteuerbarer Leistung im System anzupas-
sen. Das Markt-Stammdaten-Register (MaStR) der Bundesnetzagentur (BNetzA) enthält 
bereits eine Angabe zur Ansteuerbarkeit von EZA und bietet damit eine erste Daten-
grundlage. Aufgrund unterschiedlicher gesetzlicher Rahmenbedingungen in der Ver-
gangenheit befindet sich ein breites Spektrum an Anlagen mit unterschiedlichen Konfi-
gurationen hinsichtlich ihrer Ansteuerbarkeit am Netz. Auch bezüglich netzdienlicher 
Lasten fehlt bisher eine Übersicht.  
 
Um in einem auf EE basierenden Stromsystem einerseits auf Netzengpässe im Verteil- 
und Übertragungsnetz reagieren zu können und einen sicheren Netzbetrieb zu gewähr-
leisten, sowie andererseits bei Ausfällen einen Netz- bzw. Versorgungswiederaufbau zu 
ermöglichen, bedarf es einer Ansteuerbarkeit von EZA, Lasten und Speichern durch 
Netzbetreiber. Zudem besteht seitens der (Direkt-)Vermarkter der Anlage aus Gründen 
der Vermarktung am Strommarkt (beispielsweise zur Abregelung wegen negativer 
Preise) oder an potenziellen Regelreserve- bzw. Systemdienstleistungsmärkten, sowie 
aus Gründen der Portfoliooptimierung die Notwendigkeit der Ansteuerbarkeit. 
 
Um diese Anforderungen im zukünftigen Stromsystem erfüllen zu können, müssen 
rechtzeitig Vorgaben gemacht werden, die bei dem umfangreichen, beschleunigten 
Ausbau der EE sowie beim Anschluss von Verbrauchern in den nächsten Jahren einzu-
halten sind. 
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Ausgangssituation und Ziel 1.2 Studien-Ziel 

Die hier vorliegende Studie schafft einen Überblick über die derzeitige Menge an an-
steuerbaren und nicht ansteuerbaren EZA, Lasten und Speichern. Insbesondere wird 
identifiziert, welche Mengen an EZA, Lasten und Speichern durch Vermarkter und 
Netzbetreiber ansteuerbar sind. Dazu wird zunächst eine Auswertung aller EZA und 
Verbrauchstechnologien wie Ladeeinrichtungen für E-Mobilität, Wärmepumpen, sowie 
Speicher erstellt. Hierbei wird nach Anlagentyp, Leistungsklasse, Spannungsebene des 
Netzanschlusses und (Nicht-)Ansteuerbarkeit der Anlagen unterschieden. Für Speicher 
wird zudem eine Übersicht über deren Eigner bzw. Betreiber erstellt. Auch bisherige 
Regelungen zur Ansteuerung werden betrachtet. Darüber hinaus wird je nach Akteur 
und EZA/Verbrauchstyp eine Klassifizierung vorgenommen, für welche Prozesse diese 
(kumuliert) aus Systemsicht relevant sind. 
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Teil 1 Bestandsaufnahme 2  
Teil 1 Bestandsaufnahme  

Dieses Kapitel gibt eine Übersicht über die aktuell installierten Erneuerbaren Erzeu-
gungsanlagen (EZA), variablen Lasten und über Stromspeicher (Heimspeicher, Großbat-
terien, Pumpspeicherwerke, u.a.) hinsichtlich unterschiedlicher Kriterien wie Anzahl, 
Summenleistung, Ansteuerbarkeit, etc. Die Daten spiegeln den Stand des Marktstamm-
datenregisters vom 01.08.2023 wider. Informationen zu Wärmepumpen und Lade-
punkten haben evtl. davon leicht abweichende Stände. 

¶ Abschnitt 2.1 beschreibt die gewählten Leistungsgruppen. 

¶ Eine Analyse von Anzahl und Leistung gibt Abschnitt 2.2. 

¶ Abschnitt 2.3 behandelt das Thema Ansteuerbarkeit. 

¶ Abschnitt 2.4 gibt einen Überblick über die Netzebenen, in denen die Anlagen 
angeschlossen sind. 

¶ Eine Analyse hinsichtlich Teil- oder Volleinspeisung für Erzeugungsanlagen und 
Speicher gibt Abschnitt 2.5. 

¶ Abschnitt 2.6 zeigt einen Überblick über die Anlageneigner bzw. -betreiber. 

¶ Abschnitt 2.7 trifft eine Aussage zur Altersverteilung der Anlagen. 

2.1 Definition der Leistungsgruppen 

Für die Analyse von Anlagenzahl und -leistung ist eine Definition von Leistungsgruppen 
sinnvoll. Entsprechend der Situation im Feld, sowie den Anforderungen entsprechend, 
wird jeweils eine Klassifizierung für Erzeugungsanlagen und Stromspeicher (2.1.1) und 
für öffentliche Ladepunkte von Elektromobilität (0) vorgenommen. Der zur Verfügung 
stehende Datensatz der installierten Wärmepumpen beinhaltet bisher nur Anlagen ag-
gregiert auf PLZ-Ebene, so dass eine anlagenscharfe Klassifizierung hier nicht möglich 
ist.  
 

2.1.1 Erzeugungsanlagen und Stromspeicher  

Die Leistungsgruppen für Erzeugungsanlagen und Stromspeicher wurden in Absprache 

mit den Auftraggebern gewählt. Um den Großteil der installierten PV-Anlagen sowie 

der Batterie-Heimspeicher differenziert abzubilden, beträgt die Stufenbreite bis zu 

10 kW Anlagenleistung jeweils ein Kilowatt. Alle weiteren Stufen orientieren sich wei-

testgehend an regulatorischen Grenzen. Bei der Analyse von PV-Anlagen wurde die 

Generatorleistung (in kWp, Bruttoleistung im MaStR) ausgewertet. Abbildung 1 zeigt 

die verwendeten Leistungsgruppen für Erzeugungsanlagen und Stromspeicher. Zum 

besseren Verständnis wird im Bericht eine durchgängige farbliche Zuordnung verwen-

det. 

 
Abbildung 1: Gewählte Leistungsgruppen für Erzeugungsanlagen  mit den  exklusiven Obergrenzen 

bei [kW] 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10.8, 25, 30, 50, 100, 135 , 270, 300, 500, 600, 750, 950, sowie [MW] 

1, 2, 10, 20, 30, 36, 45, 50, 75, 104 und größer 104.  
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Teil 1 Bestandsaufnahme 2.1.2 Ladepunkte  

Bei den Leistungsgrenzen der Ladepunkte wurde zwischen AC- und DC-Laden unter-
schieden. Die Daten wurden in folgenden Abstufungen aggregiert: 

Tabelle 1: Leistungsgruppen für Ladepunkte der E -Mobilität  

AC - Leistungsgrenzen / kW 

 

  
 

> Җ Anmerkung 

0 3,7 Schuko-Stecker (1-phasig, 230 V, 16 A) 

3,7 4,2 Typ. 3-phasige Mindestladeleistung 

4,2 7,4 
2-phasig, 230 V, 16 A;  

1-phasig, 230 V, 32 A 

7,4 11 3-phasig, 230 V, 16 A; KfW 440 

11 22 3-phasig, 230 V, 16 A; KfW 441; §2 LSV 

22 44 IEC 62196-2 Typ 2 Stecker 

 
DC - Leistungsgrenzen / kW 

    

> Җ Anmerkung  
0 50 CHadeMO 1.0  
50 80 EU DC CCS Combo Typ 2 1.0  
80 150 Tesla V1/V2-Supercharger  
150 200 CHadeMO 1.2  
200 250 Tesla V3/V4-Supercharger  
250 300   
300 350 EU DC CCS Combo Typ 2 2.0  
350 400 CHAdeMO 2.0  
400 900 CHAdeMO 3.0  
900 4.500 MCS-System  

 
 

 

Abbildung 2: Gewählte Leistungsgruppen für Ladepunkte  

 
Die Definition der Leistungsgrenzen erfolgte i.d.R. anhand von typischen Ladestecker-
typen bzw. Ladepunkten. Dies beginnt beim Wechselstrom bei den sogenannten 
ƄSteckdosenladernƁ / Schutzkontakt (Schuko)-Stecker, die einphasig mit bis zu 3,7 kW 
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Teil 1 Bestandsaufnahme laden. Die nachfolgende Grenze von 4,2 kW basiert auf einer möglichen Mindestab-
nahme von Elektrofahrzeugen in Höhe von 6 A je Phase (230 V). Die nächste Grenze 
basiert hingegen wieder auf einem einphasigen Laden mit bis zu 32 A bspw. über als 
ƄStarkstromsteckdosenƁ bekannte Ladeeinrichtungen oder zweiphasiges Laden z.B. per 
Wallbox (230 V, 16 A). Die nächste Grenze resultiert insbesondere auf dem abgeschlos-
senen Fķrderprogramm ƄLadestationen fŏr Elektroautos Ɖ WohngebāudeƁ (KfW 440), 
welches ausschließlich 11 kW AC-Ladeeinrichtungen von November 2020 bis Oktober 
2021 förderte. Bei der nächsten Grenze, ist einerseits eine Fördergrenze durch das 
Ende 2022 ausgelaufene KfW-Fķrderprogramm ƄLadestationen fŏr Elektrofahrzeuge Ɖ 
Zuschuss für Ladestationen in UnternehmenƁ (Nr. 441) von 22 kW Ladeleistung rele-
vant, andererseits bietet die Ladesäulenverordnung (LSV) mit dem gesetzlich festgeleg-
ten Limit von Normalladepunkten nach §2 LSV einen weiteren Anhaltspunkt für diese 
Leistungseinteilung von Ladepunkten. Danach sind Ladepunkte als Schnellladepunkt im 
Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur zu bezeichnen. Aus technischer Sicht ist die 
dreiphasige Ladung mit 230 V / 32 A der primäre Hintergrund dieses Limits. Abschlie-
ßend für das AC-Laden erfolgt eine Separation mit bis zu 44 kW, dem Auslegungslimit 
von in Europa üblichen IEC 62196-2 Typ 2 Steckern. 
 
Auf der Gleichstromseite beginnt die Aufteilung nach Leistungsgrenzen mit der Ausle-
gungsleistung von der Version 1.0 des CHadeMO-Standard in Höhe von 50 kW DC-
Leistung. Danach folgt der EU DC Combined Charging System (CCS) Combo Typ 2 1.0 
mit 80 kW DC-Leistung. Als nächstes existiert die derzeitige Leistungsgrenze von bis zu 
150 kW DC-Leistung von Tesla V1/V2-Superchargern. Bei der folgenden Leistungs-
grenze wird die technische Weiterentwicklung des CHadeMO 1.2 Standard berücksich-
tigt, die ein Auslegungslimit von 200 kW DC-Leistung vorsieht. Vergleichbar gilt dies 
für die nächste Grenze von bis 250 kW DC-Leistung. Dies ist das derzeitige Limit von 
Tesla V3/V4-Superchargern. Als Ausnahme auf der DC-Seite ist die nächste Grenze von 
300 kW DC-Leistung ausschließlich in Nutzung bei den nachfolgenden Analysen, um 
ein differenziertes Bild von öffentlichen Ladepunkten zu bieten, da eine signifikante 
Anzahl von Ladeeinrichtungen auf diese Leistung limitiert wird (vgl.Abbildung 15). Alle 
weiteren DC-Leistungsgrenzen sind stattdessen auf Basis von Auslegungsleistungen 
von üblichen bzw. kommenden Ladesteckertypen festgelegt. Beginnend bei 350 kW 
DC-Leistung für DC CCS Combo Typ 2 2.0, weitergeführt bei 400 kW für 
CHAdeMO 2.0 bzw. 900 kW DC-Leistung bei CHAdeMO 3.0, bis zu 4.500 kW geplan-
ter DC-Leistung vom in Entwicklung befindlichen Megawatt Charging System (MCS)-
System. 

2.2 Anlagenanzahl und Anlagenleistung 

Dieser Abschnitt gibt eine Analyse für Anzahl sowie Leistung der installierten Anlagen 
für Erzeugungsanlagen (Abschnitt 2.2.1), Lasten (Abschnitt 2.2.1.5) und Stromspei-
chern (Abschnitt 2.2.3). 

2.2.1 Erzeugungsanlagen  

Die Differenzierung der Typen von Erzeugungsanlagen erfolgt dem primären Energie-
träger entsprechend in: 

¶ Photovoltaikanlagen (2.2.1.1) 

¶ Windenergieanlagen (2.2.1.2) 

¶ konventionelle Kraftwärmekopplung (KWK) (2.2.1.3) 

¶ Biomasseanlagen (2.2.1.4) 

¶ Unter Erzeugungsanlagen sind in (2.2.1.5) alle vorigen Anlagen (Windenergie-, 
PV-, KWK- und Biomasseanlagen) sowie Geothermie- und Wasserkraftanlagen 
in Summe zusammengefasst. 
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Teil 1 Bestandsaufnahme 2.2.1.1  Photovoltaikanlagen  

Eine Photovoltaikanlage im Sinne dieses Berichts beinhaltet mindestens einen Wechsel-
richter und ist über einen Anschlusspunkt mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden. 
Dabei kann der Netzanschlusspunkt ausschließlich für die PV-Anlage verwendet werden 
(Volleinspeisung), oder die PV-Einspeisung erfolgt innerhalb eines Haus- oder Industrie-
netzes (Teileinspeisung). Siehe hierzu auch die Analyse in Abschnitt 2.5. 
Abbildung 3 zeigt die Anzahl der PV-Anlagen in den einzelnen Leistungsgruppen. Hin-
sichtlich der Anlagenanzahl ist ein deutlicher Schwerpunkt im Leistungsbereich unter-
halb 100 kW zu erkennen. Die meisten Anlagen fallen in die Leistungsklasse 
10,8 kW-25 kW. 

 

Abbildung 3: Anzahl der installierten PV -Anlagen in den einzelnen Leistungsgruppen (logarithmi-

sche Darstellung)  

 

Neben der Anlagenanzahl innerhalb der Leistungsgruppen sind ebenfalls die Summen-
leistung in den einzelnen Gruppen sowie die kumulierten Werten von Interesse. Diese 
sind in Abbildung 4 und Abbildung 5 dargestellt. Hinsichtlich der Anlagenanzahl liegt 
der Schwerpunkt bei Kleinanlagen unter 100 kW Nennleistung. Ihr Anteil beträgt deut-
lich über 95% der Gesamtanlagenzahl. Ihr Anteil an der in Deutschland installierten PV-
Leistung beträgt jedoch nur rund die Hälfte. Den größten Beitrag zur Gesamtleistung 
bringt die Leistungsgruppe 2-10 MW ein. PV-Anlagen größer 10 MW tragen trotz ihrer 
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Teil 1 Bestandsaufnahme hohen Nennleistung aufgrund ihrer geringen Anzahl jedoch nur mit einem geringen 
Anteil zur Gesamtleistung bei. 
 

 

Abbildung 4: Photovoltaikanlagen innerhalb der Leistungsgruppen: Anlagenanzahl und Leistung  



Fraunhofer IEE  Analysen Ansteuerbarkeit  Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz  11 | 146 

 

 
 

Teil 1 Bestandsaufnahme 

 

Abbildung 5: Photovoltaikanlagen innerhalb der Leistungsgruppen: kumulierte Anlagenanzahl und 

Leistung  
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Teil 1 Bestandsaufnahme 2.2.1.2 Windenergieanlagen  

Die Analyse von Windenergieanlagen erfolgt sowohl für einzelne Anlagen (Erzeugungs-
einheiten, Windenergieanlagen) als auch für Windparks (Erzeugungsanlagen). Dabei 
kann eine Erzeugungsanlage auch aus einer einzelnen Erzeugungseinheit bestehen. 
Eine Erzeugungsanlage ist dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere Erzeu-
gungseinheiten über ein parkeigenes Stromnetz zusammengefasst werden und über 
einen Netzanschlusspunkt mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden sind. In der Re-
gel gelten die Anforderungen der Netzanschlussregeln, beispielsweise eine zeitliche Be-
grenzung der Einspeiseleistung, für einen Windpark am Netzanschlusspunkt. 
Abbildung 6 zeigt die Analyse für Windenergieanlagen nach dem bekannten Schema 
hinsichtlich Anzahl und Leistung. Hier liegt der Schwerpunkt sowohl bei der Anzahl als 
auch bei der Leistung in den Leistungsgruppen 1-2 MW und 2-10 MW. Dies zeigt deut-
lich, dass ein Großteil der WEA der Megawatt- bzw. der Multi-Megawattklasse zuzu-
ordnen ist. Kleinere WEA sind zwar mit ihrer Anzahl zu erkennen, nehmen aber an der 
Gesamtleistung der Windenergie nur eine untergeordnete Rolle ein. 
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Teil 1 Bestandsaufnahme 

 

Abbildung 6: Windenergieanlagen (Erzeugungseinheiten)  innerhalb der Leistungsgruppen: Anla-

genanzahl und Summenleistung  
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Teil 1 Bestandsaufnahme 

 

Abbildung 7: Windenergieanlagen (Erzeugungseinheiten) innerhalb der Leistungsgruppen: kumu-

lierte Anlagenanzahl und kumulierte Anlagenleistung (unten)  
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Teil 1 Bestandsaufnahme Ein etwas anderes Bild ergibt für Windparks (Erzeugungsanlagen) (Abbildung 8). Hier 
ist ebenfalls eine Dominanz bei den Leistungsgruppen 1-2 MW und 2-10 MW zu er-
kennen, jedoch sind auch die größeren Leistungsgruppen mit erkennbaren Werten in 
Anzahl und Leistung vertreten. Dieses ist von Relevanz, da sich die installierte Leistung 
eines Windparks auf die Spannungsebene des Netzverknüpfungspunktes und damit auf 
den Anschlussnetzbetreiber sowie die anwendbaren Netzanschlussregeln auswirkt 
(siehe auch Analyse in Abschnitt 2.4). 
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Teil 1 Bestandsaufnahme 

 

Abbildung 8: Windparks (Erzeugungsanlagen)  innerhalb der Leistungsgruppen: Anlagenanzahl 

(oben), Summenleistung (zweite von oben), kumulierte Anlagenanzahl und kumulierte Anlagen-

leistung (unten)  
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Teil 1 Bestandsaufnahme 2.2.1.3 Konventionelle Kraftwärmekopplungsanlagen  

In dieser Kategorie sind Kraftwärmekopplungsanlagen (KWK-Anlagen) zusammenge-

fasst, die mit konventionellen fossilen Brennstoffen betrieben werden. Diese Kategorie 

beinhaltet einerseits große konventionelle Kraftwerke mit Wärmeauskopplung, ande-

rerseits auch Mikro-Blockheizkraftwerke auf Erdöl- oder Erdgasbasis in privaten Haus-

halten. 

 

Abbildung 9 und Abbildung 10 zeigen die gewohnte Analyse für KWK-Anlagen. Von 

der Anzahl her dominieren Anlagen im unteren kW-Bereich. Diese leisten jedoch nur 

einen untergeordneten Beitrag zur Gesamtleistung. Einen auf die Gesamtleistung rele-

vanten Einfluss üben Anlagen mit einer Nennleistung oberhalb eines Megawatts aus. 

Der Großteil mit über 2/3 der Gesamtleistung wird von 135 Anlagen mit einer installier-

ten Leistung von jeweils größer 104 MW erbracht.  



Fraunhofer IEE  Analysen Ansteuerbarkeit  Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz  18 | 146 

 

 
 

Teil 1 Bestandsaufnahme 

 

Abbildung 9: KWK-Anlagen innerhalb der Leistungsgruppen: Anlagenanzahl und Summenleistung  
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Teil 1 Bestandsaufnahme 

 

Abbildung 10: KWK-Anlagen innerhalb der Leistungsgruppen: kumulierte Anlagenanzahl und ku-

mulierte Anlagenleistung  
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Teil 1 Bestandsaufnahme 2.2.1.4 Biomasseanlagen  

Die Auswertung erfolgte auf den Anlagen, deren Energieträger ausschließlich Biomasse 
ist. Abbildung 11 zeigt die Ergebnisse. Die Energiewandlung findet in der Regel in Ver-
brennungskraftmaschinen statt, deren Abwärme vor Ort genutzt werden kann. 
Diese Anlagen haben in Summe im Vergleich zu PV- und Windenergieanlagen eine 
deutlich geringere installierte Leistung. Zu beachten ist jedoch, dass aufgrund der (na-
hezu) permanenten Verfügbarkeit von Brennstoff diese Anlagen eine deutlich höhere 
Anzahl an Volllaststunden aufweisen und damit die eingespeiste elektrische Energie bei 
gleicher Anlagenleistung deutlich größer ist als bei PV- und Windanlagen. 
Ein Schwerpunkt von Anlagenanzahl und Anteil an der Gesamtleistung zeigt sich im 
Segment eines dreistelligen kW-Bereiches, welches für rund 75% der Gesamtleistung 
und 90% der Anlagen verantwortlich ist. Hinsichtlich der Gesamtleistung leisten noch 
einige Anlagen mit einer Leistung im ein- bzw. niedrigen zweistelligen MW-Bereich ei-
nen signifikanten Beitrag. 
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Abbildung 11: Biomasseanlagen innerhalb der Leistungsgruppen: Anlagenanzahl und Summen-

leistung  
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Abbildung 12: Biomasseanlagen innerhalb der Leistungsgruppen: kumulierte Anlagenanzahl und 

kumulierte Anlagenleistung.  

 



Fraunhofer IEE  Analysen Ansteuerbarkeit  Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz  23 | 146 

 

 
 

Teil 1 Bestandsaufnahme 2.2.1.5 Erzeugungsanlagen  

In der Kategorie Erzeugungsanlagen sind alle vorigen Anlagentypen plus Geothermie/ 
und Wasserkraftanlagen zusammengefasst. Zahlenmäßig wird dieser dominiert von 
den PV-Anlagen in der Leistungsgruppe 10,8 Ɖ 25 kW.  
Den größten Beitrag zur Gesamtleistung stammt aus derselben Gruppe wie bei der Ka-
tegorie Wind Zwischen 2 Ɖ 10 MW. 
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Abbildung 13: Summe der Erzeugungsanlagen innerhalb der Leistungsgruppen: Anlagenanzahl 

und Summenleistung  
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Abbildung 14: Summe der Erzeugungsanlagen innerhalb der Leistungsgruppen: kumulierte An-

lagenanzahl und kumulierte Anlagenleistung  
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Teil 1 Bestandsaufnahme 2.2.2 Lasten 

Die Ladepunkte wurden aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur ausgewer-
tet (Abschnitt 2.2.2.1 und Abschnitt 2.2.2.2, Stand 01.05.2023). Bezüglich der Last, die 
von Wärmepumpen ausgeht, standen zur Studie die Daten des Wärmepumpenatlas zur 
Verfügung (Abschnitt 2.2.2.3). Abschnitt 2.2.2.4 gibt einen Überblick über steuerbare 
Verbrauchseinrichtungen nach BNetzA Monitoringbericht 2021. Zu privaten Ladepunk-
ten gibt es leider nur weniger repräsentative Datengrundlage in Form von Förder-Moni-
torings. 
In diesem Bericht erfolgt eine Analyse von Ladepunkten, an welchen jeweils zu einer 
Zeit nur ein Fahrzeug geladen werden kann. Im öffentlichen Bereich sind mehrere La-
depunkte oft zu Ladeeinrichtungen zusammengefasst. Dabei muss die Leistung der La-
deeinrichtung nicht automatisch die Summe der Leistungen ihrer Ladepunkte bedeu-
ten. Durch ein Lade-/Lastmanagementsystem innerhalb der Ladeeinrichtung bzw. für 
mehrere Ladeeinrichtungen bspw. an einem Netzanschlusspunkt kann die maximal aus 
dem Netz entnommene Leistung auch einen geringeren Wert annehmen. 

2.2.2.1 Öffentliche Ladepunkte  

Das Ergebnis der Analyse der Ladeleistung öffentlicher Ladepunkte im Ladesäulenregis-
ter zeigt Abbildung 15. Die meisten AC-Ladepunkte liegen in der Kategorie 11 Ɖ 
22 kW, welche mit 1,23 GW summierter Leistung ebenso die Gruppe mit der größten 
Leistung bildet. 
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Abbildung 15: summierte Anzahl und Leistung der öffentlichen AC - und DC/Ladepunkte je Leis-

tungsklasse, für DC -Ladepunkte. (die untere Grenze ist exklusiv, die obere inklusiv.), Stand: Mai 

2023 
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Teil 1 Bestandsaufnahme 2.2.2.2 Private Ladepunkte  

An dieser Stelle sollen drei Förderrichtlinien betrachtet werden: die Förderrichtlinie 
Lade-infrastruktur an Wohngebäuden (KfW 440), und die Förderrichtlinien zur Lade-
infrastruktur für Flottenanwendungen (KfW 439 und 441). Die Ladeleistung in der ers-
ten Kategorie beträgt immer genau 11 kW und alle Ladepunkte sind steuerbar. Wie 
viele private Ladepunkte es darüber hinaus gibt, konnte für diesen Bericht nicht ermit-
telt werden, weshalb in der Realität mehr Ladepunkte installiert sein werden als durch 
die Analyse dargestellt. 
Die anderen beiden Förderrichtlinien richten sich an gewerbliche / kommunale Nutzer. 
Dort wurde unterschieden zwischen Ladepunkten mit einer Ladeleistung kleiner als 
11 kW und Ladepunkte mit einer Ladeleistung zwischen 11-22 kW. Die Bedingungen 
zur Steuerbarkeit sind von der KfW vorgegeben und richten sich nach den technischen 
Anschlussbedingungen (TAB) des Netzbetreibers. Im Detail steht dort: 
ƄDie Ladestation muss über eine sichere digitale, bidirektionale Kommunikations-
schnittstelle verfügen und über gängige, standardisierte Kommunikationsprotokolle an-
gesteuert werden können, um mit anderen Komponenten innerhalb des Energiesys-
tems kommunizieren zu können. Über die Ansteuerung muss die Leistung der Ladesta-
tion begrenzt oder nach entsprechenden Vorgaben zeitlich verschoben werden kön-
nen.Ɓ 
 
 

 

Abbildung 16: Auswertung geförderter privater Ladeinfrastruktur, Stand Ende 2022,  nach [Obelis ] 
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Abbildung 17: Entwicklung des Bestands geförderter Ladeinfrastruktur, Quelle : Dashboard Natio-

nale Leitstelle Ladeinfrastruktur . 
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Teil 1 Bestandsaufnahme Eine weitere Quelle ist das Dashboard der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur. Dort 
findet sich eine Übersicht der geförderten Ladeeinrichtungen über die Zeit. Die Zahlen 
können sich zu den vorher genannten etwas unterscheiden, da es durch nachträgliche 
Inbetriebnahmemeldungen zu Differenzen kommen kann. Es ist ersichtlich, dass das 
Tempo beim Ausbau der Ladeinfrastruktur seit Anfang 2023 nachgelassen hat.  
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Ladesäulenregister einen hilfrei-
chen Überblick über die Verteilung der Ladepunkte auf die verschiedenen Leistungs-
klassen gibt. Es ist jedoch nicht geeignet, die absolute Gesamtzahl der Ladepunkte zu 
ermitteln. Dies wird besonders deutlich, wenn die Daten mit den Angaben aus dem 
Dashboard der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur verglichen werden.   

2.2.2.3 Wärmepumpen  

Der Datenbestand des Wärmepumpenatlas beinhaltet alle BAFA geförderten Wärme-
pumpen. Die Daten stehen aggregiert bis auf PLZ-Ebene nach Anzahl, thermischer Leis-
tung, Anlagentyp, Wirtschaftszweig, Inbetriebnahme-Datum zur Verfügung. Daher er-
folgt hier eine Analyse hinsichtlich der installierten Anlagen und deren thermischer Leis-
tung über die einzelnen Jahre, das Ergebnis zeigt Abbildung 18. 
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Abbildung 18: Anzahl und installierte thermische Leistung pro Jahr und summierte Werte für BAFA 

geförderter Wärmepumpen (Quelle Wärmepumpenatlas).  
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Teil 1 Bestandsaufnahme 2.2.2.4 Steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach §14a EnWG  

Die Bundesnetzagentur veröffentlicht gemeinsam mit dem Bundeskartellamt jedes Jahr 
ihren Monitoringbericht. Beide Behörden haben nach dem Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG) bzw. dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) den Auftrag, ein 
Monitoring in den Bereichen Elektrizität und Gas durchzuführen. 
 
Die Datenabfrage richtet sich an die einzelnen Bereiche (Erzeugung, Speicherung, Netz-
betrieb, Messstellenbetrieb, Handel, Vertrieb etc.) der in Deutschland tätigen Unterneh-
men bzw. deren einzelnen juristischen Personen.  
 
In dem Fragekatalog wurden Verteilnetzbetreiber gefragt, welchen steuerbaren Ver-
brauchsgruppen ein reduziertes Netzentgelt nach § 14a EnWG berechnen zuzuordnen 
ist.  Ein Auszug der Umfrageergebnisse über steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach 
§14a EnWG stand für diese Analyse für das Jahr 2021 zur Verfügung. Abbildung 19 
zeigt die graphische Darstellung. Mit knapp 1,1 Mio. waren Nachtspeicherheizungen 
die am häufigsten zu steuernde Verbrauchseinrichtung. Gefolgt wurden sie von ca. 
672.000 Wärmepumpen.  

 

Abbildung 19: Verteilung der steuerbaren Verbraucher nach BNetzA Monitoringbericht 2022  

 

2.2.2.5 Feldbestand Wärmepumpen und Fernsteuerbarkeit nach §14a EnWG  

 
Die Anzahl an steuerbaren Wärmepumpen ist für das Jahr 2021 aus 2.2.2.4 entnom-
men und wird für 2022 anteilig angenommen. In Rot ist die theoretische Anzahl der 
Anlagen, die Außerbetrieb gegangen sind, bei einer angenommenen Lebensdauer von 
17 Jahren1. Daraus ergibt sich grün, der Anteil der Anlagen in Betrieb. Die Anteile für 
unidirektional (56 % - Rundsteuertechnik) und bidirektional (2 % - Fernwirktechnik) 
wurden anhand des Monitoringbericht 2022 abgeschätzt (BNetzA 2022). 

 

1 Laut waermepumpe.de sind grob 15-20 Jahre Laufzeit erwartbar. 
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Abbildung 20: Feldbestand von Heizungswärmepumpen und Anteil an steuerbaren  Anlagen nach 

§14a EnWG in 2021 und approximiert für 2022 auf Basis des Jahres 2021, Quelle BWP und 

BNetzA 2022. 
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Teil 1 Bestandsaufnahme 2.2.3 Stromspeicher  

 

Abbildung 21 Stromspeicher innerhalb der Leistungsgruppen: Anlagenanzahl und  Summenleistung  
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Abbildung 22: Stromspeicher innerhalb der Leistungsgruppen: kumulierte Anlagenanzahl und ku-

mulierte Anlagenleistung  

 
Abbildung 21 zeigt die Auswertung hinsichtlich Anzahl und installierter Leistung für 
Stromspeicher. Die meisten Stromspeicher befinden sich in der Leistungsgruppe 
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Teil 1 Bestandsaufnahme zwischen 4-5 kW. Seitens der Anlagenanzahl dominiert der Bereich unter 25 kW Nenn-
leistung, was auf Speicher im Privat- oder Kleingewerbebereich schließen lässt. Von der 
installierten Leistung zeigt sich ein weiterer Schwerpunkt bei Anlagen im ein- bzw. 

niedrigen zweistelligen MW-Bereich. Es gibt einige wenige sehr große Stromspeicher in 

der Kategorie >104 MW, welche somit auch den größten Beitrag zur Gesamtleistung 

Stromspeicher halten. Es handelt sich hierbei ausschließlich um Pumpspeicher. 
Schaut man sich die Verteilung der verschiedenen Speichertechnologien bei den Strom-

speichern an, Abbildung 23, sind von der Anzahl überwiegend Batteriespeicher im Ein-

satz, welche den wesentlichen Anteil bis zu einer installierten Leistung von 20 MW aus-

machen. Größere Anlagen sind in der Regel Pumpspeicherwerke, welche die Gesamt-

leistung maßgeblich bestimmen. 



Fraunhofer IEE  Analysen Ansteuerbarkeit  Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz  37 | 146 

 

 
 

Teil 1 Bestandsaufnahme 

 

Abbildung 23: Stromspeicher mit Anzahl und Leistung nach Speichertyp differenziert  
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Teil 1 Bestandsaufnahme 2.3 Ansteuerbarkeit 

Der Verlauf der Einspeiseleistung einer konventionellen Erzeugungsanlage ist in der Re-
gel das Ergebnis von Marktaktivitäten und wird von anlagenseitigen Randbedingungen 
bestimmt. So richtet sich beispielsweise bei konventionellen Kraftwerken ohne Wär-
meauskopplung die Einspeiseleistung an der vermarkteten Energie, wohingegen sich 
die Einspeiseleistung von Kraftwerken mit thermischer Energieauskopplung meist am 
Wärmebedarf des angeschlossenen Prozesses orientiert. Bei Erzeugungsanlagen mit 
wetterabhängigem Primärenergieträger (Wind- oder PV-Anlagen) fluktuiert die Einspei-
seleistung in der Regel mit der verfügbaren Primärenergie im Bereich zwischen null und 
der Nennleistung. 
Falls eine Erzeugungsanlage die dafür technische Voraussetzung aufweist, kann durch 
externe Vorgabe die Einspeiseleistung auf einen bestimmten Wert begrenzt werden. 
Dazu muss die Anlage mit einer Schnittstelle zur Datenübermittlung ausgestattet sein, 
und es muss eine Datenfernverbindung zur steuernden Stelle existieren. Sofern dieser 
Wert unterhalb der (wetterabhängigen) verfügbaren Leistung liegt, wird die Einspeise-
leistung auf den Wert begrenzt. Solange der vorgegebene Wert oberhalb der verfügba-
ren Leistung liegt, hat er keinen Einfluss auf die Einspeiseleistung. 
Bei Vorliegen mehrerer Begrenzungen ist der jeweils kleinste Wert wirksam. Ob bei ei-
ner konkreten Anlage eine Partei einen Wert vorgeben kann, hängt von mehreren Fak-
toren ab. Tendenziell steigt mit der Anlagenleistung die Möglichkeit der Fernsteuerung. 
Während bei Windenergieanlagen eine Fernsteuerbarkeit durch den Anschlussnetzbe-
treibermittlerweile praktisch standardmäßig vorhanden ist, hängt diese Möglichkeit bei 
PV-Anlagen in der Regel von der Anlagenleistung ab. 
In der Praxis können folgende Parteien die Einspeiseleistung einer Anlage begrenzen: 
 

¶ Anlagenhersteller: In der Regel können Hersteller, z.B. von Windenergieanla-
gen oder Batteriespeichersystemen, über eine Fernwartungsschnittstelle u.a. 
die grundsätzlichen Leistungseigenschaften einer Anlage beeinflussen. Dies 
schließt üblicherweise die Beeinflussung der aktuellen Einspeiseleistung ein. 

¶ Anlagenbetreiber / Betriebs- und Wartungsunternehmen: Bei Windenergiean-
lagen sowie bei größeren PV-Anlagen, welche normalerweise über eine konti-
nuierliche zentrale Anlagensteuerung bzw. Anlagenüberwachung für Betriebs- 
und Wartungszwecke verfügen, können die Betreiber bzw. für diesen Zweck 
beauftragte Dritte, in der Regel die Einspeiseleistung einer Anlage begrenzen 
oder diese abschalten. Im kleineren Anlagensegment (insbesondere PV-Auf-
dachanlagen mit Anschluss an ein, Niederspannungsnetz), ist dieser Zugriff 
häufig über mobile Applikationen (Apps) und/oder Webbrowser direkt für die 
Anlagenbetreiber möglich. In diesem Leistungssegment ist außerdem ein typi-
scher Anwendungsfall, dass ein Installationsbetrieb im Bedarfsfall auf die je-
weilige Anlage über eine Fernwartungsschnittstelle zugreifen kann (z.B. einen 
PV-Wechselrichter). Dies schließt im Regelfall Leistungsanpassungen ein. 

¶ Sofern die gesetzlichen Anforderungen bzw. die zur Inbetriebnahme gültigen 
Netzanschlussregeln dieses fordern, muss eine Anlage die technische Möglich-
keit besitzen, vom Anschlussnetzbetreiber per Datenfernübertragung ein Sig-
nal zur Begrenzung der Einspeiseleistung entgegenzunehmen und die Befehle 
entsprechend umzusetzen. Dies ermöglicht dem Anschlussnetzbetreiber, die 
entsprechenden Anlagen zur Beherrschung kritischer Netzsituationen und zur 
Abwehr von Gefahren des Netzes oder des Systems heranzuziehen. 

¶ Direktvermarkter: Für Anlagen nach dem EEG bzw. KWKG führt entweder eine 
optionale oder, bei größerer Anlagenleistung (i.d.R. ab 100 kW) eine ver-
pflichtende Direktvermarktung dazu, dass ein vom Anlagenbetreiber beauf-
tragtes Direktvermarktungsunternehmen Fernzugriff erhält. Dieser Kommuni-
kationsweg beinhaltet insbesondere die Möglichkeit, die aktuelle Einspeiseleis-
tung auszulesen, als auch diese zu beeinflussen. 
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Teil 1 Bestandsaufnahme Die Forderung nach Ansteuerbarkeit durch den Anschlussnetzbetreiber kann entweder 
durch die Netzanschlussregeln (technische Anforderung) oder durch die Gesetzgebung 
(regulatorische Anforderung) formuliert werden. Diese Forderung ist von besonderer 
Relevanz, da der Netzbetreiber so die Möglichkeit bekommt, die Anlagen in kritischen 
Netzsituation zur direkten Abwehr von Gefahren heranziehen zu können. Um hierzu 
ein detailliertes Bild zu erstellen, erfolgt eine Analyse der Anlagenansteuerbarkeit durch 
den Anschlussnetzbetreiber. 
Dazu wurden zwei unterschiedliche Analysen mit unterschiedlichen Methoden durch-
geführt. In Abschnitt 2.3.1 werden die technischen und regulatorischen Anforderungen 
an die Ansteuerbarkeit beschrieben. Abschnitt 2.3.2 zeigt eine Analyse der Anlagenan-
steuerbarkeit hinsichtlich der Anforderungen. Eine Analyse der Einträge des MaStR er-
folgt in Abschnitt 2.3.3. 
Für die Umsetzungsmöglichkeit gibt es unterschiedliche technische Lösungen, die eine 
Ansteuerung in unterschiedlicher Granularität (Gruppen von Anlagen, einzelne Anla-
gen) zulassen. Dabei kommen sowohl unidirektionale als auch bidirektionale Datenver-
bindungen zum Einsatz. Die Auswahl der verwendeten Technologie und damit auch 
der Möglichkeiten für eine Anlage trifft der entsprechende Anschlussnetzbetreiber. Der 
Einsatz des intelligenten Messystems in Verbindung bspw. mit einer FNN-Steuerbox er-
möglicht zukünftig eine einheitlichere sowie bidirektionale Anbindung der einzelnen 
Anlagen bzw. des ŏbergeordneten Netzanschlusses (Stichwort Ƅdigitaler Netzan-
schlussƁ). 

2.3.1 Anforderungen an die Ansteuerbarkeit  

Bei den Anforderungen unterscheiden wir zwischen technischen Anforderungen und 
Regulatorischen Anforderungen. 

2.3.1.1 Technische Anforderungen an die Ansteuerbarkeit  

Die technischen Anforderungen an Erzeugungsanlagen sind in den Netzanschlussregeln 
formuliert, die für jede Netzebene einzeln erstellt und zyklisch in nahezu regelmäßigen, 
mehrjähren Abständen überarbeitet werden. Die Anforderung nach einer Wirkleis-
tungsbegrenzung wurde erstmalig für Anlagen mit Anschluss an ein Höchst- oder 
Hochspannungsnetz im Jahr 2007 [VDN 2007] und für Anlagen mit Anschluss an ein 
Mittelspannungsnetz im Jahr 2008 [BDEW 2008] formuliert. Demnach kann der Netz-
betreiber die Einspeisewirkleistung im laufenden Betrieb auf einen Prozentwert der An-
lagenleistung begrenzen. Sofern die Vorgabe die aktuelle Einspeiseleistung unterschrei-
tet, muss diese am Netzanschlusspunkt den Wert innerhalb einer Minute nach Vorgabe 
erreichen. Die tatsächliche Änderungsgeschwindigkeit (Gradient) der Leistung ist vom 
Energieträger und vom Hersteller der Anlage abhängig. Von technischer Seite lassen 
sich bei PV-Anlagen und Speichern größere Gradienten als bei Windenergieanlagen 
und Verbrennungskraftmaschinen erzielen, da bei Letzteren die mechanischen Träghei-
ten einschränkend wirken. 
Für Anlagen mit Anschluss an ein Niederspannungsnetz und einer installierten Leistung 
größer 100 kW wird erstmalig im Jahr 2011 die Anforderung nach einer möglichen 
Leistungsbegrenzung durch den Netzbetreiber formuliert [VDE 2011]. Darüber hinaus 
wird im Jahr 2018 für diese Anlagen die Übermittlung der Ist-Einspeiseleistung gefor-
dert [VDE 2018]. Dieselbe Richtlinie fordert eine mögliche Begrenzung der Einspeiseleis-
tung auch für PV-Anlagen größer 30 kWp. Für Anlagen bis einschließlich 30 kWp wird 
entweder eine Leistungsbegrenzung durch den Netzbetreiber oder eine feste Begren-
zung der Einspeiseleistung auf 70 % der Modul-Nennleistung gefordert. 

2.3.1.2 Regulatorische Anforderungen an die Ansteuerbarkeit  

Durch den Gesetzgeber wurde erstmalig für Erzeugungsanlagen ab Anfang 2009 die 
Fernsteuerbarkeit gefordert [EEG 2009]. Demnach müssen Erzeugungsanlagen mit 
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Teil 1 Bestandsaufnahme Inbetriebnahme nach dem 01.01.2009 und einer installierten Leistung von mehr als 
100 kW mit einer technischen Einrichtung ausgestattet sein, mit der der Netzbetreiber 
jederzeit die Einspeiseleistung ferngesteuert reduzieren und die jeweilige Ist-Einspei-
sung abrufen kann [EEG 2012]. Für PV-Anlagen gilt diese Anforderung auch bei einer 
Leistung größer 30 kWp. Für Bestandsanlagen mit einer Leistung größer 100 kWp gilt 
eine Nachrüstpflicht [EEG 2009]. 
PV-Anlagen mit Inbetriebnahme ab dem 01.01.2012 und bis zu einer Leistung von 
30 kWp müssen entweder in der Wirkleistung durch den Netzbetreiber begrenzbar 
oder fest auf 70% der Modulleistung begrenzt werden [EEG 2012]. 
PV-Anlagen mit Inbetriebnahme nach dem 01.01.2021 und einer Leistung größer 
25 kWp müssen in der Wirkleistung durch den Netzbetreiber begrenzbar sein [EEG 
2021]. 
PV-Anlagen mit Inbetriebnahme zwischen dem 14.09.2022 und dem 27.05.2023 so-
wie einer Anlagenleistung größer 7 kWp und kleiner gleich 25 kWp benötigen bis zur 
Installation eines iMSys keinerlei Begrenzungen der Einspeiseleistung [EEG 2021]. 
Ebenso benötigen Anlagen kleiner 7 kWp keinerlei Begrenzung mehr, Bestandsanlagen 
können die 70 %-Begrenzung oder die Fernsteuerbarkeit deaktivieren [EEG 2023]. 
PV-Anlagen mit einer Leistung größer 7 kWp müssen mit der Installation eines iMSys 
i.d.R. fernsteuerbar sein, dies gilt insbesondere, wenn sie in Kombination mit einer An-
lage nach §14a EnWG verbaut sind.1 Darüber hinaus müssen PV-Anlagen mit Inbetrieb-
nahme ab dem 27.05.2023 und einer Leistung auch unter 7 kWp (generell kleiner 
gleich 25 kWp) fernsteuerbar sein, sobald sie mit einer steuerbaren Anlage nach § 14a 
EnWG ausgestattet sind. Dieses ist jedoch bei der Analyse der Bestandsanlagen nicht zu 
berücksichtigen. 

2.3.2 Analyse der Anforderungen hinsichtlich Ansteuerbarkeit  

Die Verpflichtung zur Ansteuerbarkeit einer Erzeugungsanlage ergibt sich aus dem 
Energieträger, der Anlagenleistung und dem Inbetriebnahmedatum einer EEG-Anlage. 
Für alle EEG-Anlagen, mit Ausnahme von PV-Anlagen, gilt eine Pflicht zur Ansteuerbar-
keit ab einer Anlagenleistung von 100 kW unabhängig vom Inbetriebnahmezeitpunkt 
auf Basis der jeweils gültigen EEG-Fassung. Seit der Einführung des sogenannten Redis-
patch 2.0 am 01.10.2021, sind alle Erzeugungseinheiten ab 100 kW verpflichtet eine 
Fernsteuerbarkeit für Netzbetreiber aufzuweisen2. Eine entsprechende Übersicht zeigt 
Abbildung 24. Im Detail gestaltet sich für PV-Anlagen ein differenziertes Bild, da im 
Zeitraum von 2012 bis 2022 für Anlagen bis 30 kWp (ab 2021 bis 25 kWp) die Mög-
lichkeit bestand, anstelle der Fernsteuerbarkeit die Einspeiseleistung durch den Wech-
selrichter fest auf 70 % der installierten Generatorleistung3 zu begrenzen. Diese Vari-
ante wird hier mit Ƅbedingt steuerbarƁ bezeichnet und ist in Abbildung 24 gelb mar-
kiert. Für die Auswertung wurde angenommen, dass Betreiber von PV-Anlagen kleiner 
7 kWp von der erlaubten Deaktivierung der Leistungsbegrenzung Gebrauch machen. 
Prinzipiell ist es möglich, dass zukünftig auch kleinere KWK-Anlagen (u.a. bei neueren 
Anlagen größer 25 kW bzw. in Kombination mit einer steuerbaren Verbrauchseinrich-
tung nach §14a EnWG) durch den Netzbetreiber unter die Pflicht der Fernsteuerbarkeit 

 

1 Im Detail ist nicht abschließend geklärt, ob alle PV-Anlagen mit einer Modulleistung von über 7 kWp und 

bis 25 kWp sowie einer Inbetriebnahme vor der letzten MsBG-Novelle eine Fernsteuerbarkeit ermöglichen 

müssen. Neuere Anlagen mit späterer Inbetriebnahme müssen nicht ansteuerbar sein, jedoch fällt diese 

Ausnahme weg, sobald eine Anlage nach §14a EnWG in Kombination mit der PV-Anlage auftritt. In diesem 

Fall ist eine Steuerung mithilfe des iMSys wieder notwendig. Aus Vereinfachungsgründen wird diese Kom-

bination als Regelfall angenommen. 

2 Der sogenannte Einsatzverantwortliche einer Erzeugungs- bzw. Anlage zur Speicherung elektrischer Energie 

kann sich entscheiden, ob er die Wirkleistungsanpassung bei Bedarf im Netz selbst vornimmt (Abruffall) oder 

durch den Anschlussnetzbetreiber erfolgt (Duldungsfall). 

3 Generatorleistung wird in kWp angegeben 
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Teil 1 Bestandsaufnahme gerät. Doch aufgrund der zu erwartenden abnehmenden Bedeutung dieses Segments 
wird hier keine differenzierte Analyse mehr vorgenommen. Somit ist die hier darge-
stellte Analyse eine Worst-Case-Betrachtung, für die sich in der Realität ein leicht positi-
veres Bild ergibt. 
 

 

Abbildung 24: Ansteuerbarkeit von Erzeugungsanlagen (unter den gesetzten Annahmen): nicht 

steuerbar (rot) 1, bedingt steuerbar (gelb), steuerbar (grün)  

 
Anmerkungen zur Abbildung 24: 

1) Es wird davon ausgegangen, dass alle Anlagenbetreiber das Recht in Anspruch 
genommen haben, die ggf. vorhandene Fernsteuerbarkeitseinrichtung bzw. 
70 %-Abregelung zu deaktivieren (als Teil der EEG Novelle vom 8.10.2022). 

2) Unter Umständen ist es möglich, dass aufgrund von §14a EnWG Verbrauchs-
einrichtungen eine Fernsteuerbarkeit der PV-Anlage notwendig ist. Da dies im 
kleineren Anlagensegment bis 7 kW vermutlich nicht der Regelfall ist, wird an 
dieser Stelle ein Nicht-Pflichteinbaufall vom iMSys zur Sicherstellung einer Fern-
steuerbarkeit angenommen. Weitere möglicherweise Verpflichtungen auf-
grund einer weiterhin bzw. ehemals bestehenden Fernsteuerungseinrichtung 

 

1 Auch PV-Neuanlagen müssen unterhalb 7 kW(p) in Kombination mit einer steuerbaren Verbrauchsanlage 

nach §14a EnWG fernauslesbar und -steuerbar sein. Aus Vereinfachungsgründen wird dieses jedoch hier 

nicht weiter berücksichtigt. So sind die Angaben für den Best Case Zustand im Vergleich zur Realität kon-

servativ dargestellt. 
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Teil 1 Bestandsaufnahme werden an dieser Stelle vernachlässigt, da wie in 1) erläutert, entsprechende 
Einrichtungen typischerweise nicht mehr vorhanden sein sollten. 

3) Es wird insbesondere angenommen, dass aufgrund des Vorhandenseins von 
zunehmenden §14a EnWG Verbrauchseinrichtungen eine Fernsteuerbarkeit 
ebenfalls für die kombinierte PV-Anlage notwendig ist. Zusätzliche Fernsteue-
rungspflichten können sich bei Bestandsanlagen aus bereits bestehender Fern-
steuerbarkeit ergeben.  

4) Das KWKG-Anlagensegment kleiner 100 kW wurde aufgrund der vermutlich 
stark abnehmenden Bedeutung in den kommenden Jahren nicht näher be-
trachtet. Grundsätzlich bestehen ähnliche Pflichten zum PV-Anlagensegment. 

 
Mit Installation des intelligenten Messystems entsteht bei kleineren PV-Anlagen teil-
weise die Verpflichtung zur vollen Steuerbarkeit (grün, C). Da die Einführung sukzessive 
geschieht und zeitlich von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst wird, wurden hier im 
Sinne einer Extremwertbetrachtung zwei Zustände analysiert: 

1. Worst-Case: Keine Anlage ist mit einem iMSys ausgestattet 
2. Best-Case: Die Einführung des iMSys ist vollständig umgesetzt (Annahme: an-

nähernd 100 % verpflichtender Rollout) 

Ein Hinweis zum Rollout: Das Messstellenbetriebsgesetz in der Fassung vom 
22.05.2023 fordert nur eine Ausstattung von mindestens 95 % aller Messstellen ab 7 
kW bis spätestens Ende 2030 bzw. 2032 bei über 100 kW installierter Leistung, wobei 
dies nur für grundzuständige Messstellenbetreiber gilt. Nichtsdestotrotz kann ein 
gMSB1 theoretisch alle Messstellen versehen. In der Praxis ist die Wirtschaftlichkeit einer 
Einbindung aller Anlagen jedoch zu hinterfragen. Zudem wird davon ausgegangen, 
dass alle PV-Anlagen im Segment über 7 kW(p) bis einschließlich 25 kW(p) ebenfalls 
über eine Fernsteuerbarkeit zusätzlich zur Fernauslesbarkeit verfügen, auch wenn diese 
vermutlich nur für Altanlagen (Inbetriebnahme vor 27.05.2023) als auch in Kombina-
tion mit einer §14a EnWG-Anlage für Neuanlagen gilt (vgl. Clearingstelle 2023). Da je-
doch Letzteres vermutlich mehrheitlich stattfindet, wird dies vereinfachend für alle An-
lagen angenommen. Auf der anderen Seite wird nach §9(1) EEG 2023 gefordert, dass 
auch Neuanlagen bis 7 kW(p) in Kombination mit einer steuerbaren Verbrauchseinrich-
tung nach §14a EnWG fernauslesbar und -steuerbar sein müssen. Dieses PV-Segment 
wird an dieser Stelle aus Vereinfachungsgründen nicht betrachtet. 
  
Daher werden im Folgenden jeweils die beiden oben genannten Zustände (Worst-Case 
und Best-Case) ausgewertet und dargestellt. 
  

 

1 Grundzuständiger Messstellenbetreiber 
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Teil 1 Bestandsaufnahme 2.3.2.1 Photovoltaikanlagen  

Aus den regulatorischen Vorgaben ergeben sich im Best-Case Szenario, also mit voll-
ständiger Einführung von iMSys, dass gut 69 GW der installierten PV-Leistung steuerbar 
und 4,8 GW nicht steuerbar sind (s. Abbildung 25). Im Worst-Case Szenario, also ohne 
Installation eines iMSys, sind 46,6 GW der installierten Leistung steuerbar, 9,1 GW be-
dingt steuerbar und 18,5 GW nicht steuerbar. 

 

Abbildung 25: Möglichkeiten der Ansteuerung von PV -Anlagen mit (best case) und ohne Einfüh-

rung des iMSys (worst case)  

 

2.3.2.2 Windenergieanlagen  

Bei Windenergieanlagen ist nahezu der gesamte Bestand steuerbar (Abbildung 26). 
Dies ist auf die übliche Leistung einzelner Anlagen von deutlich über 100 kW zurückzu-
führen. 

 

Abbildung 26: Möglichkeiten der Ansteuerung von Windenergieanlagen  
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Teil 1 Bestandsaufnahme 2.3.2.3 Konventionelle Kraftwärmekopplungsanlagen  

Die Analyse der Ansteuerbarkeit von KWK-Anlagen zeigt Abbildung 27. Dass hier 
ebenfalls ein Großteil der installierten Leistung steuerbar ist, liegt am Einfluss der Anla-
gen mit einer Nennleistung größer 1 MW (vgl. Abbildung 9). Eine nennenswerte An-
zahl von nicht steuerbaren Anlagen fällt aufgrund der kleinen Leistung dieser Anlagen 
in Summe nicht spürbar ins Gewicht. 

 

Abbildung 27: Möglichkeiten der Ansteuerung von KWK -Anlagen  

 

2.3.2.4 Biomasseanlagen  

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Biomasseanlagen (Abbildung 28). Aufgrund der do-
minierenden Anlagenanzahl in der Gruppe 135 Ɖ 270 kW und dessen Einfluss auf die 
Gesamtleistung durch Anlagen größerer Leistung ist bei Biomasseanlagen sowohl in 
der Leistung als auch in der Anzahl der überwiegende Anteil fernsteuerbar. 
 
 

 

Abbildung 28: Möglichkeiten der Ansteuerung von Biomasseanlagen  
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Teil 1 Bestandsaufnahme 2.3.2.5 Erzeugungsanlagen  

Das Ergebnis für die Ansteuerbarkeit aller Anlagen zeigt Abbildung 29. Durch die Ak-
kumulation in den Erzeugungsanlagen ergeben sich im Worst-Case gut 194 GW steu-
erbare Leistung und ca. 18,8 GW nicht steuerbare Leistung. Im Best-Case sind gut 
217 GW installierte Leistung steuerbar. 
 

 

Abbildung 29: Möglichkeiten der Ansteuerung aller Erzeugungsanlagen -Anlagen  

 

2.3.2.6 Stromspeicher  

Das Ergebnis der Analyse für die Ansteuerbarkeit von Stromspeichern zeigt Abbildung 
30. Von denen sind 11 GW steuerbar und 4,7 GW nicht steuerbar. 
 

 

Abbildung 30: Möglichkeiten der Ansteuerung von Batteriespeichern  
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Teil 1 Bestandsaufnahme 2.3.3 Analyse der Angaben aus dem MaStR hinsichtlich Ansteuerbarkeit  

In den Tabellen des Marktstammdatenregisters existieren für die Kategorie Fernsteuer-
barkeit die Optionen ƄNetzbetreiberƁ, ƄDirektvermarkterƁ und Ƅdurch DritteƁ. 
Diese Einträge sind keine Pflichteingabe und erfahrungsgemäß nicht sonderlich gut ge-
pflegt, weshalb die Aussagen hauptsächlich auf die Fernsteuerbarkeit von Seiten der 
Netzbetreiber begrenzt sind.  

2.3.3.1 Photovoltaikanlagen  

Abbildung 31 zeigt die Analyse der Kategorie Ansteuerbarkeit des MaStR. Für Direkt-
vermarkter und Dritte sind für einen Großteil der Anlagen keine Angaben eingetragen. 
Eine mögliche Erklärung ist der in diesem Segment recht große Anteil von Kleinanlagen 
(im ein- und zweistelligen kW-Bereich). Das Ergebnis fŏr ƄNetzbetreiberƁ deckt sich 
recht gut mit dem Ergebnis der Analyse hinsichtlich Ansteuerbarkeit nach Regulatorik 
für den Best-Case (vgl. Abbildung 25). Dies lässt vermuten, dass sich in der Realität be-
reits deutlich mehr Anlagen in der Ansteuerung durch den Netzbetreiber befinden als 
der Worst-Case vermuten lässt. Eine mögliche Erklärung liegt in der Gruppierung von in 
räumlicher Nähe befindlicher Anlagen: Mehrere Einzelanlagen, die im MaStR separat 
gelistet sind, und bei denen aufgrund ihrer Anlagenleistung keine Fernsteuerbarkeit ge-
fordert ist, können zu größeren Einheiten gruppiert werden. Exemplarisch sei EEG 2023 
§9 (3) genannt. Als Folge kann sich für die Anlagengruppe die Pflicht zur Fernsteuer-
barkeit ergeben. 

 

Abbildung 31: Fernsteuerbarkeit von PV -Anlagen gemäß MaStR . 
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Teil 1 Bestandsaufnahme  

2.3.3.2 Windenergieanlagen  

Abbildung 32 zeigt die Analyse der Kategorie Ansteuerbarkeit des MaStR. Auch für Di-
rektvermarkter und Dritte sind bei einem Großteil der Anlagen Angaben gemacht wor-
den. Die Ergebnisse für Netzbetreiber decken sich gut mit der Analyse der regulatori-
schen Anforderungen (vgl. Abbildung 26). 
 

 

Abbildung 32: Fernsteuerbarkeit von Windenergieanlagen gemäß MaStR . 

 

2.3.3.3 Konventionelle Kraftwärmekopplungsanlagen  

Abbildung 33 zeigt das Ergebnis der MaStR-Analyse für KWK-Anlagen. Auch hier zeigt 
sich ein ähnliches Bild wie für PV-Anlagen: Es sind deutlich mehr Anlagen durch den 
Netzbetreiber ansteuerbar als die regulatorische Analyse vermuten lässt (Abbildung 27). 
Und für Ansteuerbarkeit durch Direktvermarkter und Dritte sind nahezu keine Angaben 
gemacht. Für letzteres liegt eine mögliche Erklärung in der in diesem Segment recht 
großen Anteil von Kleinanlagen (im ein- und zweistelligen kW-Bereich). 
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Teil 1 Bestandsaufnahme 

 

Abbildung 33: Fernsteuerbarkeit von KWK -Anlagen gemäß MaStR  

 

2.3.3.4 Biomasseanlagen  

Abbildung 34 zeigt das Ergebnis der Analyse für die Ansteuerbarkeit nach MaStR für 
Biomasseanlagen. Hier zeigt sich ein ähnliches Bild wie für Windenergieanlagen: für 
Ansteuerbarkeit durch Netzbetreiber deckt sich das Ergebnis recht gut mit der regulato-
rischen Analyse (Abbildung 28), und die Angaben für Direktvermarkter und Dritte sind 
deutlich aussagekräftiger als bei PV- und KWK-Anlagen. Dies lässt vermuten, dass die 
Datengrundlage bei größeren Anlagen tendenziell eine höhere Qualität besitzt als bei 
Kleinanlagen.  

 

Abbildung 34: Fernsteuerbarkeit von Biomasseanlagen gemäß MaStR  
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Teil 1 Bestandsaufnahme 2.3.3.5 Erzeugungsanlagen  

Abbildung 35 zeigt das Ergebnis der Analyse der Ansteuerbarkeit nach MaStR für alle 
EEG-Anlagen, im Gesamtbild deutlich dominiert von PV-Anlagen. 
 

 

Abbildung 35: Fernsteuerbarkeit von Erzeugungsanlagen gemäß MaStR  

 

2.3.3.6 Stromspeicher  

Abbildung 36 zeigt das Ergebnis der Analyse der Ansteuerbarkeit nach MaStR für 
Stromspeicheranlagen, deren Steuerbarkeit fast vollständig durch Netzbetreiber gege-
ben scheint, kaum dagegen durch Direktvermarkter und Dritte. 
 

 

Abbildung 36: Fernsteuerbarkeit von Stromspeicheranlagen gemäß MaStR  
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Teil 1 Bestandsaufnahme 2.4 Spannungsebene 

Im Folgenden wurde für jede der Technologien analysiert, wie viele Anlagen und wie 
viel Leistung an welche Netzebene angeschlossen sind. Die Netzebene differenziert die 
Spannungsebenen noch einmal in ƄAnschluss am UmspannwerkƁ (z.B. HķS-/HS auf der 
Hochspannungsseite) und in ƄAnschluss im NetzƁ (z.B. Hochspannung). 

2.4.1 Photovoltaikanlagen  

Abbildung 37 zeigt die Analyse für PV-Anlagen hinsichtlich der Netzebenen, an die sie 
angeschlossen sind. Ein deutlicher Schwerpunkt hinsichtlich Anzahl und Leistung ergibt 
sich für die Niederspannungsnetze. Von der Gesamtleistung her ergibt sich auch ein 
nennenswerter Anteil in den Mittelspannungsnetzen, nur spielt aufgrund der dort 
deutlich größeren Anlagenleistungen die Anlagenanzahl eine deutlich geringere Rolle. 
 

 

Abbildung 37: Verteilung der PV -Anlagen auf die unterschiedlichen Netzebenen  
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Teil 1 Bestandsaufnahme  

2.4.2 Windenergieanlagen  

Abbildung 38 zeigt die Analyse für Windenergieanlagen hinsichtlich der Netzebenen. 
Windenergieanlagen sind sowohl in Hinblick auf die Leistung als auch auf die Anzahl 
schwerpunktmäßig an Mittel- und Hochspannungsnetze angeschlossen. 

 

Abbildung 38: Aufteilung der Windenergieanlage auf die unterschiedlichen Netzebenen  

 

2.4.3 Konventionelle Kraftwärmekopplungsanlagen  

Die KWK-Anlagen sind von der Anzahl her gesehen größtenteils in der Niederspannung 
angeschlossen (Abbildung 39). Der dominierende Beitrag zur Gesamtleistung stammt 
jedoch von größeren Anlagen, welche an die Mittel-, Hoch- oder Höchstspannungs-
netze angeschlossen sind. 

 

Abbildung 39: Aufteilung der KWK -Anlage auf die unterschiedlichen Netzebenen  
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Teil 1 Bestandsaufnahme 2.4.4 Biomasseanlagen  

Die Biomasseanlagen (Abbildung 40) sind schwerpunktmäßig an ein Mittelspannungs-
netz angeschlossen und kommen dort auf eine Gesamtleistung von rund 7 GW. 
 

 

Abbildung 40: Aufteilung der Biomasseanlage auf die unterschiedlichen Netzebenen  

 

2.4.5 Erzeugungsanlagen  

Von der Anzahl an Erzeugungsanlagen dominieren wieder die PV-Anlagen mit An-
schluss an ein Niederspannungsnetz (Abbildung 41), an die mit rund 36 GW auch ein 
nennenswerter Teil der Leistung angeschlossen ist. Der Großteil der Anlagenleistung ist 
mit rund 71 GW an ein Mittelspannungsnetz angeschlossen. Rund 47 GW sind an ein 
Hochspannungsnetz angeschlossen. 

 

Abbildung 41: Aufteilung der Erzeugungsanlagen auf die unterschiedlichen Netzebenen  
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Teil 1 Bestandsaufnahme  

2.4.6 Stromspeicher  

Stromspeicher sind von der Anzahl her hauptsächlich an die Niederspannungsnetze an-
geschlossen (Abbildung 42). Diese machen von der Leistung jedoch nur ein knappes 
Viertel aus. Ein Großteil der Leistung ist mit 7 GW an Höchstspannungsnetze ange-
schlossen. 
 

 

Abbildung 42: Aufteilung der Stromspeicher auf die unterschiedlichen Netzebenen  

 

2.5 Voll- und Teileinspeisung 

Hinsichtlich der Einspeiseart von Anlagen wird zwischen Voll- und Teileinspeisung un-
terschieden. Um Volleinspeisung handelt es sich, wenn eine Anlage einen eigenen Ver-
knüpfungspunkt mit dem öffentlichen Stromnetz besitzt. Von einer Teileinspeisung 
wird gesprochen, wenn die Anlage in ein Privat- oder Industrienetz einspeist, welches 
einen eigenen Verknüpfungspunkt mit dem öffentlichen Stromnetz besitzt. 
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Teil 1 Bestandsaufnahme 2.5.1 Photovoltaikanlagen  

Bei rund zwei Drittel der PV-Anlagen findet eine Teileinspeisung statt (Abbildung 43). 
Diese Anlagen machen jedoch nur gut ein Drittel der gesamten installierten PV-Leistung 
aus was darauf schließen lässt, dass Teileinspeisung primär bei Anlagen kleinerer Leis-
tung stattfindet.  

 

Abbildung 43: Ergebnisse für Einspeiseart von PV -Anlagen  

 

2.5.2 Windenergieanlagen  

Abbildung 44 zeigt, dass es sich bei Windenergieanlagen sowohl mit Blick auf die An-
zahl als auch auf die Leistung hauptsächlich um Anlagen mit Volleinspeisung handelt. 

 

Abbildung 44: Ergebnisse für Einspeiseart von Windenergieanlagen  
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Teil 1 Bestandsaufnahme 2.5.3 Konventionelle Kraftwärmekopplungsanlagen  

Bei konventionellen KWK-Anlagen dominiert die Teileinspeisung (Abbildung 45). Bei 
gut 86 % der Anlagen und gut 62 % findet diese Einspeiseart statt. 

 

Abbildung 45: Ergebnisse für Einspeiseart von KWK -Anlagen  

 

2.5.4 Biomasseanlagen  

Rund drei Viertel der Biomasseanlagen (sowohl hinsichtlich Anzahl als auch installierter 
Leistung) arbeiten in der Betriebsart Volleinspeisung (Abbildung 46). 

 

Abbildung 46: Ergebnisse für Einspeiseart von Biomasseanlagen  
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Teil 1 Bestandsaufnahme 2.5.5 Erzeugungsanlagen  

Abbildung 47 zeigt das Analyseergebnis für die Einspeiseart über alle Anlagen. Hier 
zeigt sich die Dominanz der PV-Anlagen: Knapp zwei Drittel der Anlagen arbeiten in 
der Betriebsart Teileinspeisung, wohingegen diese etwas mehr als ein Drittel der instal-
lierten Leistung ausmachen. 

 

Abbildung 47: Ergebnisse für Einspeiseart von Erzeugungsanlagen  

 

2.5.6 Stromspeicher  

Die überwiegende Anzahl der Stromspeicher sind Teileinspeiser (Abbildung 48). Die 
wenigen Volleinspeiser, die es gib, sind jedoch für knapp 40 % der Gesamtleistung ver-
antwortlich. 

 

Abbildung 48: Ergebnisse für Einspeiseart Stromspeichern  
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Teil 1 Bestandsaufnahme 2.6 Eigner / Betreiber 

Das MaStR unterscheidet in der Kategorie Betreiber zwischen ƄOrganisationenƁ und 
Ƅnatŏrlichen PersonenƁ. Die Analyse fŏr die Anlagen der einzelnen Energietrāger findet 
sich in den folgenden Abschnitten. 

2.6.1 Photovoltaikanlagen  

Abbildung 49 zeigt, dass der überwiegende Anteil von PV-Anlagen von natürlichen Per-
sonen betrieben wird. Bei der installierten Leistung macht dieser Anteil jedoch nur 
knapp die Hälfte aus. Das lässt sich damit erklären, dass Großanlagen tendenziell von 
Organisationen und nicht von Privatleuten betrieben werden. 

 

Abbildung 49: Eigner / Betreiber von PV -Anlagen  
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Teil 1 Bestandsaufnahme 2.6.2 Windenergieanlagen  

Die überwiegende Anzahl von Windenergieanlagen wird von Organisationen betrieben 
(Abbildung 50), die auch für gut 98 % der installierten Leistung verantwortlich sind. 

 

Abbildung 50: Eigner / Betreiber von Windenergieanlagen  

 

2.6.3 Konventionelle Kraftwärmekopplungsanlagen  

Abbildung 51 zeigt das Ergebnis der Eigneranalyse von KWK-Anlagen. Es werden 
knapp 60 % der Anlagen von Organisationen betrieben, die hinsichtlich der installier-
ten Leistung einen überwiegenden Teil einnehmen. 

 

Abbildung 51: Eigner / Betreiber von KWK -Anlagen  
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Gut drei Viertel der Biomasseanlagen werden von Organisationen betrieben (Abbildung 
52). Diese machen jedoch knapp 90 % der installierten Leistung aus, was darauf schlie-
ßen lässt, dass Organisationen tendenziell größere Anlagen betrieben. 

 

Abbildung 52: Eigner / Betreiber von Biomasseanlagen  

 
2.6.5 Erzeugungsanlagen  

Das Ergebnis der Betreiberanalyse über alle Erzeugungsanlagen ist in Abbildung 53 dar-
gestellt. Auch hier zeigt sich die Dominanz der PV-Anlagen, die zu einem großen Teil 
dafür verantwortlich ist, dass knapp 90% der Anlagen aber nur gut ein Sechstel der in-
stallierten Leistung von natürlichen Personen betrieben wird. 

 

Abbildung 53: Eigner / Betreiber von Erzeugungsanlagen  
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Abbildung 54 zeigt die Eignerstruktur von Stromspeichern. Der überwiegende Anteil 
der Anlagen wird von natürlichen Personen betrieben. Diese machen jedoch nur knapp 
32 % der installierten Leistung aus, was damit erklärt werden kann, dass Privatperso-
nen tendenziell kleinere Speicher betreiben. 

 

Abbildung 54: Eigner / Betreiber von Stromspeichern  

 

2.7 Altersverteilung und Inbetriebnahme 

2.7.1 Altersverteilung  

Im folgenden Abschnitt wurden die Einträge Inbetriebnahmedatum und DatumEnd-
gueltigeStilllegung aus dem MaStR betrachtet, um daraus das Alter der Anlagen zu be-
rechnen. Für Anlagen, die noch in Betrieb sind, wurde das letzte Datum der Aktualisie-
rung, also der 01.08.2023 verwendet. Insgesamt sind bei den einzelnen Technologien 
relativ wenige Anlagen, die einen Eintrag bei DatumEndgueltigeStilllegung haben, da 
diese Anlagen, möglicherweise komplett aus der Tabelle entfernt wurden. Somit geben 
die nachfolgenden Abbildungen in der Grafik ƄinaktivƁ die Altersverteilung von auŅer 
Betrieb genommenen Anlagen an. Diese gibt einen Anhaltspunkt über die zu erwar-
tende Lebensdauer der Anlagen einer Technologie. In der Grafik ƄaktivƁ wird der Al-
tersbestand der aktuell in Betrieb befindlichen Anlagen angegeben. Ferner gibt in jeder 
Grafik die Zahl ƄnƁ die Anzahl der ausgewerteten Anlagen an. 

2.7.1.1 Photovoltaikanlagen  

Das Alter ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Tag der Inbetriebnahme und der 
Stilllegung bzw. für aktive Anlagen der Tag des letzten Downloads (01.08.2023).  
Bei den inaktiven Anlagen findet man zwei Peaks in der Verteilung. Der erste liegt bei 
<1 Jahr, der zweite zwischen 20-21 Jahren. Der aktive Bestand zeigt ebenfalls einen 
Peak bei relativ neuen Anlagen (<1 Jahr) und einem Altbestand mit vielen Anlagen um 
die 10-15 Jahren Betriebsdauer, entsprechend dem Zubau-Rekord der Jahre 2010 bis 
2012.   
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Abbildung 55: Altersverteilung der PV-Anlagen. Die obere Abbildung zeigt eine Auswertung über 

bereits inaktive Anlagen , der untere Plot zeigt die Altersverteilung der noch aktiven Anlagen.  

 

2.7.1.2 Windenergieanlagen  

Das Alter ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Tag der Inbetriebnahme und der 
Stilllegung bzw. für aktive Anlagen der Tag des letzten Downloads (01.08.2023). 
Bei den inaktiven Windenergieanlagen zeigt sich ein eindeutiger Peak bei Anlagen mit 
einer Betriebsdauer von 20 Jahren. Die Verteilung in der aktiven Kohorte ist multimodal 
und zeigt Häufungen bei 6-8 Jahren und zwischen 20-23 Jahren. 

 

Abbildung 56: Altersverteilung der Windenergieanlagen. Die obere Abbildung zeigt eine Auswer-

tung über bereits inaktive Anlagen , der untere Plot zeigt die Altersverteilung der noch aktiven An-

lagen.  
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Das Alter ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Tag der Inbetriebnahme und der 
Stilllegung bzw. für aktive Anlagen der Tag des letzten Downloads (01.08.2023). 
Die Altersverteilung bei den inaktiven KWK Anlagen zeigt ihren Peak bei einer Betriebs-
dauer von 10 Jahren. Im aktiven Bestand findet man Lebensdauern zwischen 0-35 Jah-
ren, wobei Anlagen, die eine Betriebsdauer von über 10 Jahren haben, stetig weniger 
werden. 
 

 

Abbildung 57: Altersverteilung der KWK Anlagen . Die obere Abbildung zeigt eine Auswertung 

über bereits inaktive Anlagen, der untere Plot zeigt die Altersverteilung der noch aktiven Anlagen.  

 

2.7.1.4 Biomasseanlagen  

Das Alter ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Tag der Inbetriebnahme und der 
Stilllegung bzw. für aktive Anlagen der Tag des letzten Downloads (01.08.2023). 
Die Anzahl der Datenpunkte der inaktiven Biomasseanlagen ist vergleichsweise klein, 
sodass ein Rückschluss auf die technische Lebensdauer dieser Art Anlagen nicht sinnvoll 
erscheint.  Beim aktiven Bestand der Biomasseanlagen findet man die meisten Anlagen 
mit einer Betriebsdauer von 11-12 Jahren. 
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Abbildung 58: Altersverteilung der Biomasseanlagen . Die obere Abbildung zeigt eine Auswertung 

über bereits inaktive Anlagen, der untere Plot zeigt die Altersverteilung der noch aktiven Anlagen.  

 

2.7.1.5 Erzeugungsanlagen  

Das Alter ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Tag der Inbetriebnahme und der 
Stilllegung bzw. für aktive Anlagen der Tag des letzten Downloads (01.08.2023). 
Die Erzeugungsanlagen werden wieder von den Stückzahlen der Photovoltaikanlagen 
dominiert. Das am häufigsten vertretene Alter der aktiven Anlagen liegt (nach dem 
Peak der Anlagen < 1 Jahr) zwischen 13-14 Jahren. 
 

 

Abbildung 59: Altersverteilung der Erzeugungsanlagen . Die obere Abbildung zeigt eine Auswer-

tung über bereits inaktive Anlagen, der untere Plot zeigt die Altersverteilung der noch aktiven An-

lagen.  
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Das Alter ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Tag der Inbetriebnahme und der 
Stilllegung bzw. für aktive Anlagen der Tag des letzten Downloads (01.08.2023). 
Die Altersverteilung der inaktiven Stromspeicher zeigt, dass diese eine maximale Le-
bensdauer von 15 Jahren zu haben scheinen. Wenn man sich den aktiven Bestand an-
schaut, wurden die meisten Anlagen in der jüngsten Vergangenheit errichtet (<1 Jahr). 
 
 

 

Abbildung 60: Altersverteilung der Stromspeicher . Die obere Abbildung zeigt eine Auswertung 

über bereits inaktive Anlagen, der untere Plot zeigt die Altersverteilung der noch aktiven Strom-

speicher. 

 

2.7.2 Jahr der Inbetriebnahme  

Dargestellt werden im Folgenden jeweils in den oberen beiden Grafiken die Anzahl und 
die Bruttoleistung der im entsprechenden Jahr in Betrieb genommenen Anlagen, sowie 
in den unteren beiden Grafiken deren kumulierte Anzahl (schwarze Linie) und Leistung 
(grüne Linie).  
Zusätzlich wird für die kumulierten Darstellungen, anhand angenommener erwarteter 
Lebensdauern, die Außerbetriebnahme von Anlagen dargestellt. Hierfür werden drei 
unterschiedliche Annahmen getroffen: Lebensdauer von 10, 15 oder 20 Jahren (rote 
Linien). Durch Verrechnung von Zubau und Außerbetriebnahme wird der erwartete Be-
standsverlauf über die Jahre, jeweils als gestrichelte Linien, angegeben. 
 

2.7.2.1 Photovoltaikanlagen  

Abbildung 61 zeigt den zeitlichen Verlauf des Ausbaus an Photovoltaikanlagen und ih-
rer Leistung. Man sieht einen klaren Zuwachs der Installationskapazität um die 2010er 
Jahre und einen verstärkten Zuwachs in jüngster Zeit. Schaut man sich die kumulierte 
Leistung an, wurde mit dem Ausbau dieses Jahr die 75 GW Marke erreicht. Zieht man 
von diesen wiederum die Anlagen ab, die vor mehr als 20 Jahren gebaut wurden, redu-
ziert sich die Gesamtleistung auf ca. 66 GW. 
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Abbildung 61: Anzahl und Gesamtleistung der pro Jahr in Betrieb gegangenen Anlagen (oben) und 

die jeweils kumulative Gesamtsumme (unten). In Rot gestrichelt sind die Sterbekurven für ver-

schiedene angenommene Lebensdauern eingezeichnet (10, 15, 20 Jahre).  Daraus ergäbe sich ein 

theoretischer Bestand noch aktiver Anlagen, der in schwarz gestrichelt dargestellt wird.  

 
 
 
 
 
 






















































































































































